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3.5.1 Angaben zu Oberflächenwasser 

Die Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG, 73432 Aalen-Neukochen, betreibt im Werk Aalen-
Neukochen Produktionsanlagen zur Papierherstellung. Als Rohstoff für die hergestellten 
Papiere wird ausschließlich Altpapier eingesetzt. 

Die Einleitung von gereinigtem Oberflächenwasser in den Kocher ist für das bestehende Werk 
am 30.03.2016 mit Ergänzung vom 19.07.2016 beantragt und mit der unbefristeten 
wasserrechtlichen Erlaubnis vom 20.07.2016 AZ: 54.3-8914.41 genehmigt worden. 

Mit der geplanten Neuordnung des Werkes werden die Anlagen zur 
Oberflächenwasserentwässerung erweitert und angepasst – die erforderlichen 
Beschreibungen und Planzeichnungen sind in diesen Antragsunterlagen (Teil B Pkt. 3.5) im 
wasserrechtlichen Verfahren und in den Antragsunterlagen nach § 4 Abs. 1 BImSchG für die 
Erweiterung der Produktion am Standort Aalen enthalten. 

Die geplanten Anlagen zur Oberflächenentwässerung gliedern sich in folgende Systeme: 

- System   1:  Oberflächen- und Dachwasser von der geplanten Papiermaschine,  
                      Nebengebäuden und der bestehenden Verwaltung sowie von den  
                      Straßenflächen 1A, 1D und 1H in das bestehende Regenklärbecken  
                      (RKB) mit Einleitung in den Kocher. 

- System 2: Oberflächen- und Dachwasser des geplanten Rollenlagers,  
                       des Rohstofflagers, der Sortieranlagen, der Kläranlage und von den
                  Nebengebäuden sowie von den Straßenflächen 2C, 2D und 2L in die
                  neue Versickerungsmulde. 

- System  3:  Oberflächen- und Dachwasser der geplanten Pforte sowie von den  
                     Straßen- und Stellplatzflächen LKW-Parkplatz mit  
                     Regenwasserbehandlung in das bestehende Regenklärbecken  
                    (RKB) mit Einleitung in den Kocher. 

- System  4:  Oberflächen- und Dachwasser des Zweirad-Unterstellplatzes sowie  
                     von den geplanten Straßen- und Stellplatzflächen  
                     des Mitarbeiterparkplatz mit Muldenversickerung. 

 

Mit den vorliegenden Antragsunterlagen werden die Nachweise geführt, dass die geplanten 
Anlagen zur Oberflächen- und Dachentwässerung die Anforderungen nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik erfüllen. 

 

 

Aalen, den 30. November 2018 
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